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Veranstaltungen 
Sie interessieren sich für Veranstaltungen in Rain? Dann besuchen Sie unsere Website. Unter 
www.rain.de/Aktuelles/Veranstaltungen finden Sie unseren täglich aktualisierten Veranstaltungs- 
kalender. Schauen Sie doch mal Rain! 
 

Dank an die ehrenamtlichen Helfer bei der Bundestagswahl 
Die Stadt Rain dankt allen ehrenamtlichen Mitgliedern der Wahlvorstände. Sie haben durch die tatkräftige 
Mitarbeit zur reibungslosen und unparteiischen Abwicklung der Bundestagswahl beigetragen und die um-
fangreichen Auszählungsarbeiten erledigt. Die Bereitschaft zu diesem ehrenamtlichen Dienst ist Zeichen 
von gutem Bürgersinn und Interesse an unserer Demokratie! 

 
Ergebnis der Bundestagswahl 2021 – Stadt Rain mit Stadtteilen 
Wahlberechtigt  6423 
Wähler   5081 (Wahlbeteiligung 79,11 %) 
Darunter Briefwähler 3456 (53,80 % der Wahlberechtigten bzw. 68,01 % der Wähler) 
 

Partei Erststimmenbewerber Erststimme  Zweitstimme 

CSU Lange Ulrich 2391 = 47,32 % 2007 = 39,66 % 

SPD Schmid Christoph   715 = 14,15 %   702 = 13,87 % 

AfD Schwarz Edeltraud   465 =   9,20 %   499 =   9,86 % 

FDP Schürdt Marcus   308 =   6,10 %   459 =   9,70 % 

GRÜNE Norder-Freiherr von Hauch   346 =   6,85 %   470 =   9,29 % 

Die Linke Seel Manfred   108 =   2,14 %     70 =   1,38 % 

Freie Wähler Reiner Ulrich   507 = 10,03 %   568 = 11,22 % 

ÖDP Feldmeier Dieter     44 =   0,87 %     27 =   0,53 % 

Tierschutzpartei - -     42 =   0,83 % 

BP - -     22 =   0,43 % 

Die PARTEI - -     19 =   0,38 % 

Piraten - -     26 =   0,51 % 

NPD - -       2 =   0,04 % 

V-Partei³ Burger Kristin     29 =   0,57 %       8 =   0,16 % 

Gesundheitsforschung - -       4 =   0,08 %  

MLPD - -       0 =   0,00 % 

DKP - -       0 =   0,00 % 

dieBasis Riesner Dagmar   110 =   2,18 %     98 =   1,94 % 

Bündnis C - -       4 =   0,08 % 

III.Weg - -       2 =   0,04 % 

du. - -       3 =   0,06 % 

LKR Zühlke Roland       9 =   0,18 %       1 =   0,02 % 

Die Humanisten - -       1 =   0,02 % 

Team Todenhöfer - -       8 =   0,16 % 

UNABHÄNGIGE Gerke Harald     21 =   0,42 %     12 =   0,24 % 

Volt - -       7 =   0,14 % 

 
 

Mitteilungsblatt 
der Stadt Rain 

Geschäftszeiten Rathaus: 
Montag bis Freitag:          8.00 bis 12.30 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag:  14.00 bis 16.00 Uhr 
Bürgeramt – Donnerstag:            bis 18.00 Uhr 
Telefon 09090/703-0, Fax 09090/703-139 
E-Mail-Adresse: info@rain.de 
http://www.rain.de 
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Bekanntmachung einer Sitzung der Schulverbandsversammlung Mittelschule 
Am Mittwoch, 06. Oktober 2021, um 14:00 Uhr, findet im großen Sitzungssaal des Rathauses Rain eine 
Sitzung der Schulverbandsversammlung Mittelschule statt.   
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil:  
1. Bericht überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2015 bis 2019 

Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an. 
 
Bekanntmachung einer Sitzung der Schulverbandsversammlung Mittelschule 
Am Donnerstag, 07. Oktober 2021, um 09:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Landratsamtes in Donau-
wörth eine gemeinsame Sitzung des Kreisbauausschusses und der Schulverbandsversammlung Mittel-
schule statt.   
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil:  
1. Ersatzneubau Schulzentrum Rain: Sachstandsbericht mit Beschlussfassungen 
    a) Entwurfsplanung Außenanlagen mit Kostenberechnung 
    b) Dachbegrünung Fahrradabstellplätze 
    c) Planungsänderung Übergang zur Turnhalle 
    d) Umplanung Ausstattung für PCB-Räume Mittelschule (nur SV Rain) 
2. Sonstiges – nachträglich eingegangene Gegenstände – Bekanntgaben 

Ein nichtöffentlicher Teil schließt sich an. 
 
Vorabinformation – Anpassung der Gebühren für Wasser-, Abwasser- und Niederschlags-
wasser 
Wasserversorgung: 
Die in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) der der Stadt Rain vom 
21.12.1999 (geändert mit Satzungen vom 28.09.2000, 27.09.2006, 25.09.2008, 10.02.2011 und 
10.11.2015) festgesetzten Verbrauchsgebühren (vgl. § 10 BGS/WAS) werden zum 01.10.2021 der Kos-
tenentwicklung bzw. entsprechend den abgaberechtlichen Voraussetzungen angepasst. 
Vorbehaltlich der noch durchzuführenden endgültigen Kalkulation der Verbrauchsgebühren wird die An-
passung voraussichtlich zu einer Erhöhung der Grundgebühren- sowie der Verbrauchsgebührensätze ge-
genüber den derzeit geltenden Grundgebühren- und Verbrauchsgebührensätzen führen. 
In welcher Höhe eine Anpassung der Gebühren erforderlich wird, kann erst nach Abschluss der noch 
durchzuführenden Berechnungen festgestellt werden. 
Diese Bekanntmachung dient lediglich der Vorabinformation der Beitrags- und Gebührenzahler, da die 
endgültigen Berechnungen erst im kommenden Jahr abgeschlossen werden können, die Anpassungen 
jedoch aus verwaltungsrechtlichen und verwaltungstechnischen Gründen zum 01.10.2021 erfolgen müs-
sen. 
Nach Abschluss der o.g. Berechnungen ist mit einer rückwirkenden Anpassung der entsprechenden Ver-
brauchsgebührensätze sowie der entsprechenden Bestimmungen in der BGS/WAS/einem Neuerlass der 
BGS/WAS zu rechnen. 

 
Entwässerungseinrichtung: 
Die in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS/EWS) der Stadt Rain vom 
20.09.2018 (geändert mit Satzungen vom 24.07.2019 und 11.11.2020) festgesetzten Schmutzwasserge-
bühren (vgl. § 10 BGS/EWS) sowie die Niederschlagswassergebühren (vgl. § 10a BGS/EWS) werden 
zum 01.10.2021 der Kostenentwicklung bzw. entsprechend den abgaberechtlichen Voraussetzungen an-
gepasst. 
Vorbehaltlich der noch durchzuführenden endgültigen Kalkulation der Schmutzwasser- sowie Nieder-
schlagswassergebühren wird die Anpassung voraussichtlich zu einer Erhöhung der Schmutzwasser- so-
wie Niederschlagswassergebührensätze gegenüber den derzeit geltenden Schmutzwasser- sowie Nie-
derschlagswassergebührensätzen führen. 
In welcher Höhe eine Anpassung der Gebühren erforderlich wird, kann erst nach Abschluss der noch 
durchzuführenden Berechnungen festgestellt werden. 
Diese Bekanntmachung dient lediglich der Vorabinformation der Gebührenzahler, da die endgültigen Be-
rechnungen erst im kommenden Jahr abgeschlossen werden können, die Anpassungen jedoch aus ver-
waltungsrechtlichen und verwaltungstechnischen Gründen zum 01.10.2021 erfolgen müssen. 
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Nach Abschluss der o.g. Berechnungen ist mit einer rückwirkenden Anpassung der entsprechenden 
Schmutzwasser- sowie Niederschlagswassergebühren sowie der entsprechenden Bestimmungen in der 
BGS/EWS/einem Neuerlass der BGS/EWS zu rechnen. 
 

Hallenbad am Tag der Deutschen Einheit geschlossen  
Am 03. Oktober 2021 ist das Hallenbad und Sauna wegen des Feiertages geschlossen.  
Danke für Ihr Verständnis.  
 

Landkreis Donau-Ries: Informationsveranstaltung „Steuerrecht im Verein“ 
Regelmäßig und kostenfrei bietet der Landkreis Donau-Ries seinen Ehrenamtlichen und Vereinen Infor-
mationsveranstaltungen im Rahmen der bewährten Fortbildungsreihe des Koordinierungszentrums Bür-
gerschaftliches Engagement an. Auch die Inhalte dieser kommenden Veranstaltung mit dem Thema „Steu-
errecht im Verein“ orientieren sich dabei wie üblich sehr an der praktischen Ausübung der Vereine und 
sind ebenfalls Wunschthema der vielen Freiwilligen des Landkreises. Die Online-Veranstaltung, die die-
ses Mal in Zusammenarbeit mit dem Finanzamt Nördlingen mit Außenstelle Donauwörth entstanden ist, 
findet am 14. Oktober 2021 um 17 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine Anmeldung 
aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich. Den Link zur Anmeldung finden Interessierte auf 
dem Regionalportal unter www.donauries.bayern/vereinssteuerrecht.  
Zu den Inhalten der Fortbildungsveranstaltung zählen Themen wie die Gemeinnützigkeit, die Steuererklä-
rung sowie Zuwendungen und Spenden, die Ehrenamtspauschale und die Finanzen des Vereins. Gerne 
beantworten die Steuerexperten zudem fallspezifische Fragen der Teilnehmer zum Vortrag. 
 

Pflegestützpunkt Donau-Ries 
Seit Februar 2021 gibt es in Donauwörth und Nördlingen zwei Standorte für den Pflegestützpunkt. Dort 
können Sie sich individuell, kostenfrei, neutral und umfassend rund um das Thema Pflege beraten lassen, 
nach telefonischer Vereinbarung, z.B. in Donauwörth: Tel. 0906-746116 oder per e-Mail: 
pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de 

 
Ärztlicher Notfalldienst 
Feuerwehr und Rettungsdienst sind unter der gemeinsamen Notrufnummer 112 erreichbar. Der ärztliche 
Notfalldienst ist unter der bundeseinheitlichen kostenlosen Tel. 116117 erreichbar. Der ärztliche Bereit-
schaftsdienstes Bayern, ist unter der Tel. 01805/191212 (14 Cent pro Minute) erreichbar. Notdienst siehe 
GOIN-Bereitschaftspraxen www.goin.info/goin-bereitschaftspraxen/ 
 

Apotheken-Notdienst 
Der Notdienstkalender ist im Internet unter www.lak-bayern.notdienst-portal.de abrufbar. Er ist außerdem 
täglich im Service-Teil der Donauwörther Zeitung veröffentlicht. 
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